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Noch eine Einwendung weiß Honoratus machen: „Fidelis hat 10 aus freien Stücken In jenen Vertrag gewilliget, 10hat ihn angeboten, wie QAun da einem ihm angethanen Un⸗
rech die Rede ſein?“ Allein ein Vertrag, der auf UngerechterBaſis ruht, wird durch die Einwilligung der Contrahenten nichtgerecht; der Darlehennehmer kann Urch ſeine Zuſtimmung nichverhindern, daß der dem Darlehen als ſolchem ohne an
deren Titel genommene Gewinn ein ungerechter bleibt und den
Darleiher zur Reſtitution verpflichtet; die Kirche nenn jeden
ſolchen Gewinn ungerecht ohne 3u unterſcheiden, bb br gefordert
oder angenommen ſei; und wäre dieſe Einwendung giltig, ſodürfte jeder Wucherer eine Entſchuldigung finden, da ſich auf
das freie Uebereinkommen, 10 oft auch auf da  5 Anerbieten ſeines
Schuldners berufen fann. enſo iſt i 10 auch mit anderen
Verträgen.

Alſo 8 bleibt bei der Entſcheidung: Was Honoratus mehrals ich durch die Umſtände rechtfertigen läßt, empfangen hat, iſtungerechter Gewinn: möge dem Fidelis jetzt oder bei der
letzten Penſionsbehebung erklären, EL begnüge ich mit der ent
ſprechenden Entſchädigung und ſei bereit, den eberſchu zurück⸗
zugeben. Lehnt Fidelis dieſen ab vielleicht mit der Motivirung,
daß Honoratus 10 viele Uhen und Unannehmlichkeiten atte, ſo
darf dieſer nun allerdings den Mehrbetrag al ein donum Sra:
Uitum oder vielmehr als eine etwas freigebige Belohnung ſeiner
ühen betrachten und nunmehr mit ruhigem ewiſſen behalten.

Julius Kundi, Coop In Wien, Brigittenau.

VI Verweigerte —

＋

Communion.) ügo, ein Nicht⸗Curat
rieſter In einer 0 celebrirt täglich zuu beſtimmten Stunde
die heil wobei immer Communieanten ſind Eines ages,
aAls EL in der Reihe der Andächtigen 65 einer Wei

erſon Lucia)
kam, bemerkte der begleitende Miniſtrant: „Dieſe Perſ darf
Nl abgeſpeiſt werden, ſo ſagte Herr Cooperator N., ſie iſt nar⸗
iſ

4 go nahm davon keine Notiz, und ſpendete ihr die heil
Communion. Ein paar Tage ſpäter 0 auf den Vorfall
bn vergeſſen erſchien wieder an der Communionbank;
Miniſtrant und Prieſter machten CS wieder ſo Nach der Meſſe
fragte aber einen Pfarrcooperator darüber, und dieſer erwie—
erte ungefähr: „Dieſe Perſon, eine ältliche Dienſtmagd, iſt
bekannt Unter dem Namen „die närriſche Loiſel“ daß ſie „geſtört“
iſt, kann man ihr im Geſicht ankennen; ſeit einiger Zeit will ſie
öfter In der Woche communicieren, aber kein Pfarrprieſter weiß,
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daß ſie 1e beichte; erli beichtet ſie auch In der andern Pfarrkirche; iu haben beſchloſſen, ſie nicht 3u Communicieren, und als
ſie ein paar übergangen und abgeſchafft wurde, geberdete ſieſich zornig und Qu drohend; einmal wurde ſie Meßnerweggeführt, und ſeither verſucht ſie CS bei Ihrer Meſſe; wirempfehlen Ihnen, ſie gleichfalls nicht abzuſpeiſen.“ Nachwenigen Tagen erſchien Lucia wieder Am Speisgitter; Hugoging beim Communionſpenden an ihr vorüber, als emerke en
ſie N  5 und als ſie Iu der und 5. Reihe nicht abgeſpeiſtwurde, ging ſie Qu grollend und drohend von dannen.
Später wurde ſie vor den Pfarrer citirt ihr Benehmen ernſt⸗
Ruhe
lichſt inter Androhung der Polizei ihr unterſagt, und S gab

Durfte der Lu cia die Communion verweigertwerden? Oder Hat Hugo richtig gehandeltdurch das Abſ peiſen?
Da Rituale Rom. ſagt Fideles Omnes 0 COmmu-

nionem admittendi sunt; iſt dieß die Bezeugung derKirchengemeinſchaft; Arcendi sunt PU  106 indigni: GXGOII=
municati, interdicti, manifeste infames, Ut meretrices, 0uGU—hinarii. foeneratores, magi, sacrilegi, blasphemi, 6t alii.Dublici peccatores, nisi de emendatione Constet; CSgab und gibt alſo eine Ausſchhießung derer, die notoriſch Un-würdig ſind, ihre Zulaſſung wäre sacrilegiv und sScandalum.Oceultos beéccatores .... repellat. ⁴ Ehrfurchtb'or dem 0 Sacramente; autem 81 publice péetant,wegen Rückſicht auf ihre EhV 7 daß ſie nicht als öffentliche Sünder gebrandmarkt den, und damit nicht der Verdacht einer Verletzung des Beichtſigi1 entſtehe; II sine
8candal0 IpS0S praeterire nequeat; alſo, Uun-vermerkt ſie übergehen (vorbeigehen) könnte, wäre dieß 3u  2  —ziehen. Die Ausſchließung der öffentlichen Communion
galt von jeher als Ausſchließung der Gemeinſchaft derGläubigen, gleichſam als excommunication, al die größteKirchenſtrafe, die actuelle Zurückweiſung als die größte Beſchämung, Contumelig. Sie zu verhängen, dazu gehört die höchſteGewißheit, 10 Oeffentlichkeit, RNotorietät der Urſache leſeehrenrührige Beſchämung durfte Hugo nicht verhängen, daLucia vom Sehen kannte, und zwar nicht als eine olche An.derin. Auch die Einrede des Miniſtranten hnehinpaſſenden Ort und ZeitC durfte ihn N beſtimmen;ſie ar 10 kein Beweis. War närriſch, ſo war die Commu⸗nion, wegen ihrer Unzurechnungsfähigkeit, keine chwere Sünde



— 130 —
Und auch, ſie als öffentliche Sünderin gekannt ätte,mußte eLr doch präſumiren, daß ſie gebeichtet und ich gebeſſerthätte; und dieß gilt beſonders heut' V Tage. Hac II 16 multa.
diserétione OPus EéSt. VIV Ugualmn repellendi Sunt, tiam qui
0Osguntur gravissime deliquisse (Archiep. Kenrik, 4 7  V.
Müller TPH I01I III 8 97⁷ Aher arnach 0 Hugoſich ſogleich erkundigen ſollen! , aber kann für Vergeß—lichkeit! So mußte CY bh das zweite Mal, Iu gleicher Un⸗
gewißheit, das Gleiche thun.

Ar Hugo ſpäter richtig gehandelt durchVerweigerung der Communion? Nachdem EL u  ber
Lucia Näheres erfahren, und die Uelle, der Cooperator, ihmämtlich glaubwürdig erſchien, onnte er ſich dem rtheile und
der Praktik desſelben anſchließen; 10 das wiſſentliche ſpeiſeneiner Seelengeſtörten würde ſodann bei den Umſtehenden vahrſcheinli das Aergerniß der Laxität erregt haben „II Sacra—
mentis denegandis rigor indiscretus 10II minus IIlenitas Immoderata Vitar! dehet“ (E. Müller, I. e. §. 56.)Correct verſuchte zuerſt, ob oeun „Sine Scandalo CQIII Prae
terire“ könnte; daß euW auch beim weitern Knienbleiben ſie ber—
ging, rechtfertigt ſich durch ihr allſogleiches halblautes und bald

Grollen im Weggehen, woran auch die mſtehenden ihreIndiſpoſition var Nun Zornmuth oder Irrſinn) erkennen
mußten. U war die bewahrte Schweigſamkeit klüger und Er
baulicher al ein auffälliges Wegceommandiren.

aben die Pfarr⸗-Cooperatoren richtig 94·handelt? Der Lucia auffallendes Benehmen bei der hCommunion, 10 ſchon ihr Ausſehen erzeugte die Vermuthung,daß ſie „närriſch“ ſei, was der Läumund beſtätigte. Von ſolchen„Halbnarren“ ſagt Iu Erklärung des 77⁷

mentibus 6 hre—
netieis COmmunicare 11011 cet“ Rit. Ron.), — Müller.

V———— 9 Semitatuis, Sclant Cibum hune GOelestem
COmmun distinguere, darr poteést 61 debet, ommunio tEm⸗

ore baschali 61 UV morte“, nemlich da  8 Kirchengebot 65
erfüllen, aber nicht öfter; höchſtens einige Male N Jahre, wenn
ſie ſonſt frommen Sinn zeigen, kein Aergerniß entſteht, und ſie
Iu lichten Augenblicken ſind O könnte Lucta, die vor *X  zahren
wirklich andächtig und oft beichtete, wohl zur Communion
zugelaſſen werden, aber doch nach dem Urtheile des Beicht—
vaters Nach der jetzigen Praxis hat der katholiſche Laie kein
E auf die wöchentliche Communion Ohne Erlaubniß (8
Beichtvaters, noch weniger auf die öftere (in Einer Woche); und
ES iſt erforderlich zu dieſer relativen Würdigkeit: Fuga peccatli



venialis bplene deliherati 91 ahsentia Afectus VOluntarii 20veniale, Studium berfectionis, desiderium Communionis, GXCITVitium Orationis mentalis 6t mortificationis (Kopings, 5.00 IIIOI. Dieſe fromme Stimmung var Iuoffenbar nicht, ſie alſ zur öfteren Communion weder berech—tigt noch geeignet. hr Zuſtand freilich keine hochgradige,continuirliche Geiſtesſtörung, mehr Geiſteschwäche, Schwachſinn,mit einiger Exaltation, wobei ſie bh ihr Arbeiten verrichteteund nicht beſonders auffällig ſich benahm die h CommunionUchte ſie mehr aus unverſtandenem Pietism8, mehr nachäffendden Gebrauch anderer Perſonen, nach zeitweiligem Einfall; ſokonnte ſie wohl nach vorausgegangener El einige Male imJahre Communiciren.
Aber mußte ſie denn dur

und Wegführen befchämt und verbittert werden?
das Vorbeigehen, Wegſchaffen

reilichſollte vor allem Andern eine vertrauliche Befragung, Abmah⸗nung (unter vier Augen COrrectio fraterna) verſucht werden.Wenn dieß aber nicht geſchah dient zur Entſchuldigung, daßman die Wohnung der nicht genau U  E, daß ihr Zutrittund Benehmen ärgernd Ar den Prieſter und die Leute war,und ihre ſogleiche Beſeitigung momentan das richtige oder ein⸗zige Abhilfsmittel I,chien War auch ihr Benehmen nicht als„Störung einer gottesdienſtlichen Handlung“ betrachten oderihr zu imputiren, ſo intendirte man ndrerſeits auch mit reuenergiſchen Entfernung, bzw Bedrohung nicht ein ſtrafrechtlichesEinſchreiten, ſondern NIl die raſche Beendigung und vorbauendeVerhinderung eines ärgerlichen Auftrittes ud we auch dieſesVerfahren nit Lucia 4l und für ſich theoretiſch

X nichtdas richtigſte geweſen wäre, —Erfolg In dief rechtfertigte hraktiſch der
Em und auch In einem andern ähnlichenFalle das energiſche Vorgehen, da ſodann dieſe Perſonen auflange Zeit, durch Furcht eingeſchüchtert und beſom gemacht,ſich ordentlich benahmen und 3u ſagen, geheiltSt Pölten. rof Gun dlhuber.

VII (Ueber Generalbei
Beichtvater, pflegt alle bntenten

Titus, ein junger eifriger
beichten, beſonders ältere und vere

die bei ihm Am erſten Male
helichte, 3u fragen, ob ſie choneine Generalbeicht abgelegt Aben„denjenigen, die dieſe Frageverneinen, preiſt die Nützlichkeit derſelben mit meN Worten

0 CETL begnügt ſich nicht bloß mit dem Anpreiſen, ſondernCEL macht ihnen den r  40 ſogleich eine —Y*olche abzulegen undohne ange 3u fragen, ob . ihnen recht ſei, fängt ſofort 0
9


